
 

 

 
 

Kantonsratsbeschluss 
 Vom 30.01.2024 

 

 

Nr. SGB 0241/2023  

 

Standesinitiative «Keine kantonsübergreifenden Vorhaben ohne Mitsprache» 

  

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 160 Absatz 1 der Bundesverfassung vom 

18. April 19991) und Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe e und Artikel 76 Absatz 1 Buchstabe g der 

Verfassung des Kantons Solothurn vom 8. Juni 19862), nach Kenntnisnahme von Botschaft und 

Entwurf des Regierungsrates vom 14. November 2023 (RRB Nr. 2023/1867), beschliesst: 

I.  

Die Bundesversammlung wird ersucht, der nachstehenden Standesinitiative Folge zu leisten: 

«Die Bundesversammlung wird aufgefordert, das Raumplanungsgesetz und/oder das Umwelt-

schutzgesetz so anzupassen, dass bei Vorhaben mit gewichtigen kantonsübergreifenden Aus-

wirkungen auf Raum und Umwelt auf Verlangen eines Nachbarkantons ein kantonales Richt-

planverfahren durchgeführt werden muss.» 

II. 

Die Parlamentsdienste werden beauftragt, diesen Beschluss einschliesslich der Botschaft der 

Bundesversammlung zu übermitteln. 

 

 

Im Namen des Kantonsrats 

Marco Lupi Markus Ballmer 

Präsident Ratssekretär 

 

 

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 

 

 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 

Amt für Verkehr und Tiefbau 

Amt für Raumplanung 

Amt für Umwelt 

Kantonale Finanzkontrolle 

Parlamentsdienste (2333/2024)  

 

1) SR 101. 
2) BGS 111.1. 


